
Möglichkeit der Rücknahmeaussetzung und Aussetzung von Zeichnungen 

In den Anlagebedingungen eines Investmentfonds kann vorgesehen werden, 
dass die Rückgabe von Anteilen durch Anleger sowie die Ausgabe neuer Anteile 
durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft vorübergehend ausgesetzt werden 
kann. Eine derartige Aussetzung darf erfolgen, wenn außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anleger erforderlich erscheinen lassen. 

Während der Dauer der Aussetzung können Anleger keine Anteile am jeweiligen 
Investmentfonds zurückgeben oder neu erwerben. Dies bedeutet, dass Anleger in 
dieser Zeit nicht auf ihr investiertes Kapital zugreifen können und kein neues Ka-
pital in den Investmentfonds investieren können.  

Anleger müssen berücksichtigen, dass die Aussetzung kurzfristig und ohne vor-
herige Ankündigung erfolgen kann. Die Entscheidung über die Aussetzung sowie 
deren Aufhebung wird von der Kapitalverwaltungsgesellschaft getroffen. Die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft hat die Aussetzung und die Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinrei-
chend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem Verkaufs-
prospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt zu machen. 

Solange eine Aussetzung besteht, kann sich das Marktumfeld verändern. Der 
spätere Ausgabepreis, wenn die Ausgabe von Anteilen wieder aufgenommen 
wird, sowie der spätere Rücknahmepreis, wenn die Rückgabe wieder möglich ist, 
können sich im Vergleich zum letzten vor Aussetzung der Ausgabe und Rück-
nahme, jeweils festgestellten Preis deutlich negativ entwickelt haben.  

Kapitalverwaltungsgesellschaften können zudem auch nur die Ausgabe von An-
teilen aussetzen oder nur die Rückgabe von Anteilen. Einzelheiten ergeben sich 
aus den jeweiligen Anlagebedingungen bzw. dem Verkaufsprospekt des Invest-
mentfonds. Hierbei handelt es sich nicht um ein Liquiditätsmanagementtool. Es 
handelt sich um eine zusätzliche Maßnahme zur Steuerung der Liquidität.  

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der vollständigen Aussetzung nur der 
Rücknahme oder nur der Zeichnung unter den schon bisher bestehenden Voraus-
setzungen.  


